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 Gebührenordnung 
gem. §7 der Vereinssatzung 

Gültig ab dem 01.01.2020 

 § 1 Vereinsbetrag 
 

 §1.1 Mitgliedsbeitrag 
 

Die Vereinsbeiträge betragen monatlich 
 

- Mitgliedschaft Kinder unter 6 Jahre kostenlos 
(nur Lauf- und Radtraining) 

- Mitgliedschaft Kinder 6 bis 12 Jahre 4,00 € 
- Mitgliedschaft Jugendliche bis 18 Jahre 5,00 € 
- Mitgliedschaft Studenten, Schüler bis 25 Jahre 10,00 € 
- Mitgliedschaft Erwachsene bis 60 Jahre 10,00 € 
- Mitgliedschaft Erwachsene +60 Jahre 10,00 € 

 
- Aktive Soldatinnen und Soldaten -20 % 8,00 € 

 
- Familienbeitrag      20,00 € 

 
- Passive Mitgliedschaft 5,00 € 

 
 §1.2 Ostseeman Mitglied 

 

Im Rahmen des OstseeMan Glücksburg wird eine zeitlich begrenzte Mitgliedschaft 
(OstseeMan-Mitglied) mit einer Dauer von 12 Monaten (OstseeMan bis OsteseeMan) 
angeboten. Der Beitrag beträgt 320€ und ist im Voraus zu entrichten. Der Beitrag enthält 
alle Trainingsmöglichkeiten und die Campuskarte. Diese zeitlich begrenzte Mitgliedschaft 
muss nicht gekündigt werden und läuft automatisch aus. 

 
Die OstseeMan Mitgliedschaft beinhaltet automatisch die zusätzlichen Spartenbeiträge 
aus §1.3 Zusätzliche Spartenbeiträge. 

 
Entscheidet sich das OstseeMan-Mitglied zu einer unbegrenzten Mitgliedschaft im 
Anschluss an die 12 Monate, dann reduziert sich die Aufnahmegebühr aus §1.5 
Aufnahmegebühr um 20,00 € und das Mitglied erhält dann ebenfalls ein hochwertiges 
TriAs-Laufshirt. 
Ab dem Zeitpunkt der Umwandlung auf eine normale Mitgliedschaft gelten die allgemeinen 
Kündigungsfristen. 
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 §1.3 Zusätzliche Spartenbeiträge 
 

Die zusätzlichen Umlagen betragen monatlich 
 

- Schwimmbahnumlage ab 18 Jahre   7,00 € 
- Schwimmbahnumlage bis zum Ende 

des vollendeten 17. Lebensjahr 3,00 € 
 

Die Schwimmbahnumlage ist von jedem Mitglied der Triathlonsparte zu entrichten, 
unabhängig von der Teilnahme am Schwimmtraining. 
 
Die Schwimmbahnumlage ist ebenso von jedem Mitglied der Skatingsparte zu 
entrichten, wenn dieses am Schwimmtraining teilnimmt. 

 
 §1.4 Besonderheiten 

 

Die Teilnahme am Schwimmen für Kinder unter 8 Jahren ist erst mit Nachweis des 
Schwimmabzeichens „Bronze“ möglich. In diesem Falle ist auch die Schwimmbahnumlage 
zu entrichten. 

 
 §1.5 Aufnahmegebühr 
 

- Die Vereinsbeiträge werden vierteljährlich im Januar, April, Juli und Dezember eines 
jeden Jahres abgebucht. Einzige Ausnahme bildet die OstseeMan-Mitgliedschaft, 
diese wird im Voraus fällig. 

 

- Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 45,00 € für volljährige Mitglieder und 
beinhaltet ein hochwertiges TriAs-Vereinslaufshirt. 

 
- Die Aufnahmegebühr entfällt für Soldatinnen und Soldaten, bei Abschluss einer 

befristeten Mitgliedschaft. Entschließt sich die Soldatin oder der Soldat, im 
Anschluss an die begrenzte Mitgliedschaft, eine unbefristete Mitgliedschaft 
abzuschließen, wird die Aufnahmegebühr zum Beginn der regulären Mitgliedschaft 
fällig. 

 
§1.6 Rücklastschriftgebühr 
 

- Wird eine Lastschrift des Vereines mangels Kontodeckung nicht eingelöst, werden 
die zusätzlichen Lastschriftgebühren dem Mitglied in Rechnung gestellt. 

 
- Ändert ein Mitglied seine Bankverbindung so hat es, 30 Werktage vor der nächsten 

fälligen Abbuchung, eine Änderung der Kontoverbindung dem Verein per 
verfügbaren Formular mitzuteilen. Erfolgt die Mitteilung nicht rechtzeitig, so hat das 
Mitglied die Rücklastschriftgebühren zu tragen. 

 
 

 § 2 Trainervergütung 
 

Die Trainervergütung beträgt für Trainer, die im Besitz einer Übungsleiter C-Lizenz sind, 
18,00 €/ Std, die eine gültige ATN zum Übungsleiter der Bundeswehr besitzen 13,00 €/ Std 
und nicht lizenzierte Trainer erhalten eine Vergütung von 10,00 €/ Std. Die Lizenzen sind 
den zuständigen Spartenleitern vorzulegen. 

 
Der Vorstand kann, auf Antrag, auch nicht lizenzierten Trainern die höhere Vergütung 
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zugestehen, wenn es aus Fürsorgegründen oder Besitzstandswahrung nachvollziehbar ist. 
Die Besitzstandswahrung ist auch ohne Antrag möglich. 

 
 

 § 3 Vorstandsvergütung 
 

 
Eine Reduzierung/Aussetzung der Vergütung kann durch den Vorstand im laufenden 
Geschäftsjahr beschlossen werden. Dies kann notwendig werden, wenn durch 
unvorhersehbare Ereignisse (z.B. Austrittswelle) die gesunde Finanzlage des Vereins 
gefährdet ist. 
 
 Sie wird dann, nach erfolgtem Haushaltsabschluss, zum Ende des Geschäftsjahres 
anteilig ausbezahlt. Die Anteile werden wie folgt festgelegt.  

 Der Geschäftsführende Vorstand und der Spartenleiter Triathlon bekommt jeweils 
5

32
, der 

übrige erweiterte Vorstand 
1

16
 der Gesamtvergütung ausgezahlt.  

 
Die Vorstandsmitglieder zahlen keine Vereins- und Spartenbeiträge. 

 

 § 4 Sonstiges 
 

Anträge zur Erstattung von Auslagen für den Verein bzw. Fahrkosten zu 
Vereinsveranstaltungen sind an dem zuständigen Spartenleiter zu richten. Der 
geschäftsführende Vorstand entscheidet über die Erstattung. Genehmigte Fahrkosten 
werden entweder mit 0,30 €/ pro gefahrenen Kilometer oder aber mit dem Tankbeleg 
vergütet. Eine Zahlung der Tankkosten ist primär zu wählen. 

 
 § 5 Leihvertrag Leihräder 

 

Zum Zwecke der Förderung des Triathlon- und Radsports erhält das Mitglied den 
Leihgegenstand zur ausschließlichen Nutzung im Rahmen regelmäßigen Trainings- und 
Wettkampfeinsatzes. Der Leihvertrag läuft über ein volles Kalenderjahr (01.01.-31.12.) und 
kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende 
aufgekündigt werden. 

 
Das Mitglied zahlt dem Verein eine Leihgebühr von EUR 60,--/Jahr. Diese ist mit 
Vertragsbeginn fällig. 

 
 

Stand: 01.01.2020 


